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ANHANG I 
 
Albanien  
Bosnien und Herzegowina  
Island  
Das Kosovo*  
Montenegro  
Serbien  
Türkei  
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien  

                                                 
* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der 

Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
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ANHANG II  

Thematische Prioritäten für die Unterstützung  

Die Unterstützung kann auf folgende thematische Prioritäten gewährt werden:  

(a) Frühzeitige Herstellung und Förderung der ordnungsgemäßen Funktionsweise 
der für die Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit erforderlichen Institutionen: 
Die Maßnahmen in diesem Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: Errichtung 
unabhängiger, rechenschaftspflichtiger und effizienter Justizsysteme, einschließlich 
transparenter und leistungsbasierter Systeme für Einstellung, Beurteilung und 
Beförderung sowie wirksamer Disziplinarverfahren bei Fehlverhalten, und 
Förderung der justiziellen Zusammenarbeit; Gewährleistung der Errichtung robuster 
Systeme zum Schutz der Grenzen, zur Steuerung der Migrationsströme und zur 
Bereitstellung von Asyl für schutzbedürftige Personen; Entwicklung wirksamer 
Instrumente zur Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des 
Menschenhandels, der Schleusung von Migranten, der Geldwäsche/der 
Terrorismusfinanzierung und der Korruption; Förderung und Schutz der 
Menschenrechte, der Rechte von Minderheiten – einschließlich der Roma sowie 
lesbischer, schwuler, bisexueller, transsexueller und intersexueller Personen – und 
der Grundfreiheiten, einschließlich der Medienfreiheit und des Datenschutzes.  

(b) Reform der öffentlichen Verwaltung im Einklang mit den Grundsätzen der 
öffentlichen Verwaltung: Die Maßnahmen sind ausgerichtet auf: Stärkung der 
Rahmen für die Reform der öffentlichen Verwaltung; Verbesserung der strategischen 
Planung und Förderung eines inklusiven, faktengestützten Ansatzes bei der 
Politikformulierung und der Ausarbeitung von Gesetzen;  Förderung der 
Professionalisierung und Entpolitisierung des öffentlichen Dienstes durch Einbettung 
leistungsorientierter Grundsätze; Förderung von Transparenz und 
Rechenschaftspflicht; Verbesserung der Qualität und der Dienstleistungserbringung, 
einschließlich angemessener Verwaltungsverfahren und der Nutzung 
bürgerorientierter elektronischer Behördendienste; Verbesserung des öffentlichen 
Finanzmanagements und der Erstellung verlässlicher Statistiken.  

(c) Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung: Die Maßnahmen sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Unterstützung der Beteiligung am Verfahren der 
Wirtschaftsreformprogramme und Förderung der systematischen Zusammenarbeit 
mit internationalen Finanzinstitutionen bei der Grundausrichtung der 
Wirtschaftspolitik. Verbesserung der Kapazität zur Stärkung der 
makroökonomischen Stabilität und Unterstützung der Fortschritte hin zu einer 
funktionierenden Marktwirtschaft, die dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der Union standhalten kann. 

(d) Stärkung der Kapazitäten der Union und ihrer Partner für Konfliktverhütung, 
Friedenskonsolidierung und Bewältigung von Situationen in der Zeit vor und 
nach Krisen, u. a. durch Frühwarnung und konfliktsensitive Risikoanalyse; 
Förderung von Kontakten und Netzwerken zwischen Menschen, Versöhnung, 
Friedenskonsolidierung und vertrauensbildenden Maßnahmen sowie Unterstützung 
von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung (CBSD-Maßnahmen).  
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(e) Stärkung der Kapazitäten der Organisationen der Zivilgesellschaft und der 
Organisationen der Sozialpartner, einschließlich Berufsverbänden, im Gebiet der in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten und Förderung der Vernetzung zwischen 
Organisationen in der Union und Organisationen der in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten auf allen Ebenen, um ihnen die Teilnahme an einem effektiven Dialog 
mit öffentlichen und privaten Akteuren zu ermöglichen.  

(f) Förderung der Angleichung der Vorschriften, Standards, Strategien und 
Verfahren der Partner an die der Union, einschließlich der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen. 

(g) Verbesserung des Zugangs zu und der Qualität von Bildung, Ausbildung und 
lebenslangem Lernen auf allen Ebenen und Unterstützung der Kultur- und 
Kreativbranche.  Die Maßnahmen in diesem Bereich sind auf Folgendes 
ausgerichtet: Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu einer hochwertigen 
frühkindlichen Erziehung und Betreuung und einer hochwertigen Primar- und 
Sekundarbildung sowie Verbesserung der Vermittlung von Grundfertigkeiten; 
Anhebung des Bildungsniveaus, Senkung der Zahl der Schulabbrecher und Ausbau 
der Lehrerausbildung. Entwicklung von Systemen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Förderung des Lernens am Arbeitsplatz als Mittel zur 
Erleichterung des Einstiegs in den Arbeitsmarkt; Verbesserung der Qualität und 
Relevanz der Hochschulbildung; Förderung von Aktivitäten für und mit Alumni; 
Verbesserung des Zugangs zu lebenslangem Lernen und Unterstützung von 
Investitionen in die Infrastruktur der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
insbesondere im Hinblick auf die Verringerung territorialer Disparitäten und die 
Förderung einer inklusiven Bildung, u. a. durch den Einsatz digitaler Technologien.  

(h) Förderung der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt. Die Maßnahmen in diesem Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit durch 
Unterstützung einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration insbesondere von jungen 
Menschen (vor allem denjenigen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische 
oder berufliche Ausbildung absolvieren (NEET)), Frauen, Langzeitarbeitslosen und 
allen unterrepräsentierten Gruppen. Die Maßnahmen sollen zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und zur wirksamen flächendeckenden Durchsetzung 
arbeitsrechtlicher Vorschriften und Normen beitragen. Weitere wichtige 
Interventionsbereiche sind die Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter, 
die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und Produktivität, die Anpassung von 
Arbeitnehmern und Unternehmen an den Wandel, die Einrichtung eines dauerhaften 
Sozialdialogs sowie die Modernisierung und Stärkung der Arbeitsmarktinstitutionen 
wie öffentlicher Arbeitsverwaltungen und Arbeitsaufsichtsbehörden.  

(i) Förderung von sozialem Schutz und sozialer Inklusion und Bekämpfung der 
Armut. Die Maßnahmen in diesem Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Modernisierung der Sozialschutzsysteme mit dem Ziel eines wirksamen, effizienten 
und angemessenen Schutzes in allen Lebensphasen, Verbesserung der sozialen 
Inklusion, Förderung der Chancengleichheit und Bekämpfung von Ungleichheiten 
und Armut. Die Maßnahmen in diesem Bereich sind zudem ausgerichtet auf: 
Integration marginalisierter Gemeinschaften wie der Roma; Bekämpfung von 
Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
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der sexuellen Ausrichtung; Verbesserung des Zugangs zu bezahlbaren, nachhaltigen 
und hochwertigen Dienstleistungen wie frühkindlicher Erziehung und Betreuung, 
Wohnraum, Gesundheitspflege, wichtigen sozialen Diensten und Langzeitpflege, 
u. a. durch die Modernisierung der Sozialschutzsysteme. 

(j) Förderung eines intelligenten, nachhaltigen und sicheren Verkehrs und 
Beseitigung von Engpässen in wichtigen Verkehrsnetzinfrastrukturen durch 
Investitionen in Projekte mit hohem  EU-Mehrwert. Die Investitionen sollten 
entsprechend ihrer Relevanz für die TEN-V-Verbindungen mit der EU und ihrem 
Beitrag zu nachhaltiger Mobilität, Emissionsreduktion, Umweltschutz und sicherer 
Mobilität priorisiert werden, wobei es gilt, Synergien mit den im Rahmen des 
Vertrags zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft geförderten Reformen 
herzustellen. 

(k) Verbesserung des Umfelds des Privatsektors und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, einschließlich intelligenter Spezialisierung als Hauptantriebskräfte 
für Wachstum, Arbeitsplätze und Kohäsion. Dabei wird denjenigen Projekten 
Priorität eingeräumt, die das Unternehmensumfeld verbessern.  

(l) Verbesserung des Zugangs zu digitalen Technologien und Diensten und 
Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation durch 
Investitionen in digitale Konnektivität, digitales Vertrauen und digitale Sicherheit, 
digitale Kompetenzen und digitales Unternehmertum sowie in die 
Forschungsinfrastruktur, günstige Rahmenbedingungen und die Förderung von 
Netzwerken und Zusammenarbeit.  

(m) Beitrag zur Sicherheit der Lebensmittelversorgung und Erhaltung vielfältiger und 
tragfähiger Bewirtschaftungsformen in vitalen ländlichen Gemeinschaften und der 
Naturlandschaft. 

(n) Schutz und Verbesserung der Umweltqualität, Bekämpfung der 
Umweltzerstörung und Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt, 
Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung von Land- und 
Meeresökosystemen und erneuerbaren natürlichen Ressourcen, Förderung der 
Ressourceneffizienz, des nachhaltigen Verbrauchs und der nachhaltigen Produktion, 
Unterstützung des Übergangs zur grünen und zur Kreislaufwirtschaft, Beitrag zu 
Verringerung der Treibhausgasemissionen, Erhöhung der Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel und Förderung des Klimaschutzes, der Informationsarbeit und der 
Energieeffizienz. Im Rahmen von IPA III werden Maßnahmen gefördert, mit denen 
der Übergang zu einer ressourceneffizienten, sicheren und nachhaltigen Wirtschaft 
mit geringem CO2-Ausstoß unterstützt und die Katastrophenresilienz sowie die 
Katastrophenvorsorge und -bewältigung gestärkt werden sollen. Das Instrument dient 
auch zur Förderung eines hohen Maßes an nuklearer Sicherheit und Strahlenschutz 
und der Anwendung effizienter und wirksamer Sicherungsmaßnahmen für 
Kernmaterial in Drittländern sowie zur Unterstützung bei der Festlegung von 
Rahmen und Methoden für die Anwendung effizienter und wirksamer 
Sicherungsmaßnahmen für Kernmaterial. 

(o) Förderung der höchsten Standards im Bereich der nuklearen Sicherheit‚ 
einschließlich der Sicherheitskultur im Nuklearbereich, der Notfallvorsorge, der 
verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung abgebrannter Brennelemente und 

www.parlament.gv.at



 

DE 5  DE 

radioaktiver Abfälle sowie der Stilllegung und Sanierung von kerntechnischen 
Anlagen,  des Strahlenschutzes und der Kernmaterialbuchführung und -kontrolle. 

(p) Stärkung der Fähigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors und des 
Fischereisektors zur Bewältigung des Wettbewerbsdrucks und der Marktkräfte 
sowie schrittweise Angleichung an die Vorschriften und Normen der Union, unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele im Rahmen einer 
ausgewogenen territorialen Entwicklung der ländlichen und der Küstengebiete.  
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ANHANG III  

 

Thematische Prioritäten für die Unterstützung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit 

 

Die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann auf folgende thematische 
Prioritäten ausgerichtet werden:  

(a) Förderung der Beschäftigung, der Mobilität der Arbeitskräfte und der sozialen und 
kulturellen Inklusion über die Grenzen hinweg, unter anderem durch Integration 
grenzübergreifender Arbeitsmärkte, einschließlich der grenzüberschreitenden 
Mobilität; gemeinsame lokale Beschäftigungsinitiativen; Informations- und 
Beratungsdienste und gemeinsame Schulungen; Geschlechtergleichstellung, 
Chancengleichheit; Integration von Einwanderergemeinschaften und 
schutzbedürftigen Gruppen; Investitionen in die öffentlichen Arbeitsverwaltungen; 
Unterstützung von Investitionen in die öffentliche Gesundheit und soziale Dienste;  

(b) Umweltschutz und Förderung von Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen in 
Bezug auf den Klimawandel, Risikoprävention und Risikomanagement, u. a. durch 
gemeinsame Maßnahmen zum Umweltschutz; Förderung der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen, der koordinierten maritimen Raumordnung, der 
Ressourceneffizienz und der Kreislaufwirtschaft, der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen und des Übergangs zu einer sicheren, nachhaltigen und CO2-armen 
grünen Wirtschaft; Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezifischer 
Risiken und zur Gewährleistung der Katastrophenresilienz und der 
Katastrophenvorsorge und -bewältigung;  

(c) Förderung eines nachhaltigen Verkehrs und Verbesserung der öffentlichen 
Infrastrukturen, unter anderem durch Verringerung der Isolation durch besseren 
Zugang zu Verkehrs- und Digitalnetzen und -dienstleistungen sowie durch 
Investitionen in grenzüberschreitende Wasser-, Abfall- und Energiesysteme und -
anlagen;  

(d) Förderung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft, unter anderem durch 
Unterstützung der digitalen Konnektivität, Entwicklung elektronischer 
Behördendienste sowie Förderung von digitalem Vertrauen, digitaler Sicherheit, 
digitalen Kompetenzen und digitalem Unternehmertum; 

(e) Förderung von Tourismus sowie des kulturellen Erbes und des Naturerbes;  

(f) Investitionen in Jugend, Bildung und Kompetenzen unter anderem durch 
Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Pläne für die allgemeine und 
berufliche Bildung und Fortbildung sowie den Ausbau von Infrastrukturen zur 
Unterstützung gemeinsamer Jugendaktivitäten.  
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(g) Förderung der Verwaltungsstrukturen auf lokaler und regionaler Ebene und 
Verbesserung der Planungs- und Verwaltungskapazität der lokalen und regionalen 
Behörden;  

(h) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, des Unternehmensumfelds und der 
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen, Handel und Investitionen 
unter anderem durch Förderung und Unterstützung von Unternehmertum, 
insbesondere in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen und Entwicklung lokaler 
grenzüberschreitender Märkte und Internationalisierung;  

(i) Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation und digitalen 
Technologien, unter anderem durch Förderung der gemeinsamen Nutzung von 
Humanressourcen und Einrichtungen für Forschung und technologische 
Entwicklung.  
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ANHANG IV 

 

Liste der zentralen Leistungsindikatoren 

 
Die folgende Liste der zentralen Leistungsindikatoren dient der besseren Messung des 
Beitrags der Union zur Verwirklichung ihrer spezifischen Ziele. 

 

1. Zusammengesetzter Indikator1 für den Vorbereitungsstand der Erweiterungsländer 
im Hinblick auf die grundlegenden Bereiche der politischen Beitrittskriterien 
(einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit (Justiz, Korruptionsbekämpfung und 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität) und Menschenrechten) (Quelle: 
Europäische Kommission).  

2. Vorbereitungsstand der Erweiterungsländer im Hinblick auf die Reform der 
öffentlichen Verwaltung (Quelle: Europäische Kommission). 

3. Zusammengesetzter Indikator für den Vorbereitungsstand der Kandidatenländer und 
potenziellen Kandidaten im Hinblick auf den EU-Besitzstand (Quelle: Europäische 
Kommission). 

4. Zusammengesetzter Indikator für den Vorbereitungsstand der Kandidatenländer und 
potenziellen Kandidaten in grundlegenden Bereichen der wirtschaftlichen Kriterien 
(funktionierende Marktwirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit) (Quelle: Europäische 
Kommission). 

5. Öffentliche Ausgaben für soziale Sicherheit (% des BIP) (Quelle ILO) oder 
Beschäftigungsquote (Quelle: nationale Statistiken). 

6. Digitale Kluft zwischen den Begünstigten und dem EU-Durchschnitt (Quelle: (DESI-
Index der Europäischen Kommission). 

7. Punktzahl für die Entfernung von der Grenze („Doing Business“) (Quelle: 
Weltbank). 

8. Energieintensität gemessen am Verhältnis Primärenergie/BIP (Quelle: EUROSTAT). 

9. Verringerung oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen (in kt CO2-Äq) mit 
Unterstützung der EU.  

10. Zahl der zwischen IPA-Begünstigten und IPA-/EU-Mitgliedstaaten vereinbarten 
Programme für die grenzübergreifende Zusammenarbeit (Quelle: Europäische 
Kommission).  

 

                                                 
1 Die drei zusammengesetzten Indikatoren werden von der Europäischen Kommission auf der Grundlage 

der Berichte über die Erweiterung ausgearbeitet, die sich auch aus verschiedenen unabhängigen Quellen 
speisen. 
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Bei den Indikatoren handelt es sich, soweit relevant, um nach Geschlecht aufgeschlüsselte 
Indikatoren. 
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